
Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat in der Sitzung am 23.11.2020 die Änderung des Flächennutzungsplanes im Bereich 
Obernburger Straße auf der Fl.-Nr. 3021, Gemarkung Leider (FNP 2030/01) beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 
16.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Unterrichtung der Öffentlichkeit und Erörterung (frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung) gemäß § 3 Abs. 1 BauGB hat durch 
Auslegung des Vorentwurfs der Flächennutzungsplanänderung vom 21.10.2020 und dem Vorentwurf der Begründung vom 
21.10.2020 in der Zeit vom 19.07.2021 bis 20.08.2021 stattgefunden. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung wurde am 
16.07.2021 ortsüblich bekannt gemacht.

Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt werden kann, 
wurden mit Schreiben vom 19.07.2021 auf Grundlage des Vorentwurfs der Flächennutzungsplanänderung vom 21.10.2020 und 
dem Vorentwurf der Begründung vom 21.10.2020 gemäß § 4 Abs. 1 BauGB am Verfahren beteiligt. Sie erhielten Gelegenheit zur 
Stellungnahme bis 10.09.2021.

Der Flächennutzungsplanänderungsentwurf vom 04.07.2022 lag mit Begründungsentwurf vom 04.07.2022 in der Zeit vom 
12.12.2022 bis einschließlich 20.01.2023 gemäß § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich aus. Die öffentliche Auslegung wurde am 02.12.2022 
ortsüblich bekannt gemacht.

Die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Planung berührt 
werden kann, wurden mit Schreiben vom 12.12.2022 auf Grundlage des Flächennutzungsplanänderungsentwurfs vom 
04.07.2022 mit Begründungsentwurf vom 04.07.2022 gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt. Sie erhielten Gelegenheit zur Abgabe 
einer Stellungnahme bis zum 20.01.2023.

Der Stadtrat der Stadt Aschaffenburg hat in der Sitzung am 03.07.2023 den Plan über die Änderung des Flächennutzungsplans im 
Bereich Obernburger Straße auf der Fl.-Nr. 3021, Gemarkung Leider (FNP 2030/01) vom 05.06.2023 mit Begründung vom 
05.06.2023 (incl. Umweltbericht) festgestellt.

Aschaffenburg, 03.08.2023 Vermerke der Regierung von Unterfranken:
STADT ASCHAFFENBURG

Jürgen Herzing
Oberbürgermeister

Die Erteilung der Genehmigung der Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP 2030/01) wurde am …………………… gemäß § 6 
Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt gemacht.

Die Änderung des Flächennutzungsplanes (FNP 2030/01) vom 05.06.2023, die Begründung vom 05.06.2023 (incl. Umweltbericht) 
und zusammenfassende Erklärung vom 05.06.2023  wird seit diesem Tage zu den üblichen Servicezeiten im Rathaus der Stadt 
Aschaffenburg, Dalbergstraße 15, Stadtplanungsamt, zu jedermanns Einsicht bereitgehalten und über dessen Inhalt auf 
Verlangen Auskunft gegeben.
Der Flächennutzungsplan ist damit in Kraft getreten.
Auf die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB ist hingewiesen worden.

Aschaffenburg, ……………………
STADT ASCHAFFENBURG

Jürgen Herzing
Oberbürgermeister

Änderung des Flächennutzungsplanes 2030 
im Bereich „Obernburger Straße“
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